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1 Rechtliche Grundlage, Aufgabenstellung 

 

Die Stadt Konstanz plant eine öffentliche sowie gewerbliche Nutzung und Bebauung 

im Bereich Hafenstraße/Klein Venedig. Da das Vorhaben möglicherweise in das 

Lebensraumgefüge von Fledermäusen eingreift und alle heimischen Fledermäuse 

gemäß Bundesnaturschutzgesetz (§ 10, Abs. 2, Nr. 11) strengem Schutz unterliegen, 

erfolgte am 23.10.2008 eine Vorbegehung zur Ermittlung der Fledermausrelevanz. 

Hierbei wurden mehrere als Fledermausquartier geeignete Baumhöhlen ausfindig 

gemacht, zudem war aufgrund der Gehölzbestände nicht auszuschließen, dass die 

geplante Bebauungsfläche ein wesentliches Nahrungshabitat für Fledermäuse 

darstellt. Mit Hilfe einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) musste 

geklärt werden, ob durch das Bauvorhaben für die streng geschützten Fledermäuse 

eine Betroffenheit vorliegt, die einen der folgenden Verbotstatbestände des § 42 Abs. 

1 BNatSchG erfüllt:  

 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 

fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 

entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 

durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 

verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders 

geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

 

2 Untersuchungsgebiet 

 

Das Untersuchungsgebiet umfasst eine ca. 3 ha große, vorwiegend offene Fläche. 

Diese Fläche wird nördlich vom Sea Life Center, östlich von der Uferpromenade, im 

Süden vom ehemaligen Zollamt (Staatsgrenze) und im Westen von einem Parkplatz 

umgrenzt.  
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Abbildung 1: Untersuchungsgebiet Hafenstraße/Klein Venedig 

 

 

3 Methoden 

 

Zur Klärung der Frage, ob ein Teil der vorhandenen Baumhöhlen von Fledermäusen 

als Winterquartier genutzt wird, erfolgte am 18.02.2009 eine umfassende Kontrolle 

sämtlicher relevanter Höhlen. Höher gelegene Baumhöhlen wurden mit Hilfe eines 

Hubwagens (22m Arbeitshöhe) erreicht (s. Abb. 2). Die Kontrolle der Höhlen erfolgte 

mit einer Infrarotkamera sowie mit Spiegeln und Schwanenhalslampen.  
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Abbildung 2: Baumhöhlenkontrolle auf dem Gelände Klein Venedig am 18.02.2009 

 

 

Untersuchungen zum Vorkommen der Fledermäuse im Sommer erfolgten sowohl mit 

einer Infrarotkamera (Begutachtung der relevanten Baumhöhlen) als auch durch 

Ausflugbeobachtungen und Lautaufnahmen am 25.05., 17.06., 13.07. sowie am 

29.07.2009. Die Erfassung erfolgte mit Hilfe eines Fledermaus-Detektors (Pettersson 

D 240x) und anschließender Analyse der Lautaufnahmen/Sonagramme am PC. 
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4 Ergebnisse 

 

Die Winterkontrolle von insgesamt 22 relevanten Baumhöhlen mittels Hubwagen und 

Infrarotkamera ergab keinen Hinweis auf Fledermäuse (lebende Individuen, Mumien, 

Kot, Parasiten etc.), Winterquartiere können im geplanten Eingriffsbereich somit 

weitgehend ausgeschlossen werden. Ausflugbeobachtungen und Kontrollen mit der 

Höhlenkamera brachten auch im Sommer keinen Hinweis auf ein besetztes 

Fledermaus-Quartier. Beobachtungen bzw. den jeweils ersten Kontakten im Detektor 

nach zu beurteilen, flogen die Fledermäuse ausschließlich aus dem südlich 

angrenzenden Siedlungsbereich der Schweiz ins Untersuchungsgebiet ein. Es kann 

festgehalten werden, dass im geplanten Eingriffsbereich weder Einzelquartiere noch 

Wochenstuben vorhanden sind. 

 

Tabelle 1: Liste der nachgewiesenen Fledermausarten 

Art - Deutscher Name Wissenschaftl. Name Rote 
Liste D  

Rote 
Liste BW FFH ZAK § 

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus 3 3 IV N s 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula 3 i IV N s 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii G i IV N s 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus  -  3 IV  -  s 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus D G IV N s 

Zweifarbfledermaus (?) Vespertilio murinus G i IV LA s 

 
Rote Listen 
D Gefährdungsstatus in Deutschland (Boye et al. 1998) 
BW Gefährdungsstatus in Baden-Württemberg (Braun et al. 2003) 
 1 vom Aussterben bedroht 
 2 stark gefährdet 
 3 gefährdet 
 i gefährdete wandernde Art 
 G Gefährdung anzunehmen 
 D Daten defizitär 
 - nicht gefährdet 
 
ZAK  Zielartenkonzept Baden-Württemberg (LUBW 2006) 
 LA Landesart Kategorie A 
 LB Landesart Kategorie B 
 N Naturraumart 
 - nicht im ZAK aufgeführte Art 
FFH   
 IV Art des Anhanges IV 
 
§ Schutzstatus nach BNatSchG in Verbindung mit weiteren Richtlinien und Verordnungen 
 s streng geschützte Art 
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In der nachfolgenden Abbildung sind die Jagdaktivitäts-Zentren der einzelnen Arten, 

im Fall des Großen Abendseglers (Nyctalus noctula) und der Zweifarbfledermaus 

(Vespertilio murinus) deren Einzelnachweise dargestellt.  

 

 
Abbildung 3: Jagdaktivitäts-Zentren der einzelnen Fledermausarten, pipi = Zwergfledermaus, nath = 
Rauhautfledermaus, pyg = Mückenfledermaus, mys = Kleine Bartfledermaus, noct = Großer 
Abendsegler, mur = Zweifarbfledermaus; Ellipsen = Aktivitäts-Schwerpunkte. 

 

 

4.1 Charakterisierung der nachgewiesenen Fledermaus arten 

 

Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) 

Im Untersuchungsgebiet war die Kleine Bartfledermaus nur mit wenigen Individuen 

vertreten, die den Eingriffsbereich im Transferflug nur kurzzeitig als Jagdhabitat 

nutzten. Die Kleine Bartfledermaus ist ein typischer Bewohner menschlicher 

Siedlungen, wobei sich die Sommerquartiere in warmen Spaltenquartieren und 

Hohlräumen an und in Gebäuden befinden. Genutzt werden z.B. Fensterläden oder 

enge Spalten zwischen Balken und Mauerwerk sowie Verschalungen. Im Juni 

kommen die Jungen zur Welt, ab Mitte/Ende August lösen sich die Wochenstuben 

wieder auf. Bevorzugte Jagdgebiete sind linienhafte Strukturelemente wie Bachläufe, 
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Waldränder, Feldgehölze und Hecken. Gelegentlich jagen die Tiere in Laub- und 

Mischwäldern mit Kleingewässern sowie im Siedlungsbereich in Parks, Gärten, 

Viehställen und unter Straßenlaternen. Die individuellen Jagdreviere sind ca. 20 ha 

groß und liegen in einem Radius von ca. 650m (max. 2,8 km) um die Quartiere. 

In der Roten Liste Baden-Württembergs ist die Kleine Bartfledermaus als gefährdet 

eingestuft (Braun et al. 2003). 

 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

Im Untersuchungsgebiet wurde der Große Abendsegler nur am 25.05.2009 hoch 

über das Gebiet fliegend mit dem Detektor registriert und beobachtet. Der Große 

Abendsegler ist eine typische Waldfledermaus, die vor allem Baumhöhlen in Wäldern 

und Parklandschaften nutzt. Der Große Abendsegler jagt in großen Höhen zwischen 

10-50 m über großen Wasserflächen, Waldgebieten, Agrarflächen sowie über 

beleuchteten Plätzen im Siedlungsbereich. Die Jagdgebiete können mehr als 10 km 

vom Quartier entfernt sein. In Baden-Württemberg handelt es meist um 

Männchenquartiere, Wochenstuben sind die absolute Ausnahme. Weibchen ziehen 

zur Reproduktion bis nach Nordostdeutschland, Polen und Südschweden. Die 

Männchen verbleiben oft im Gebiet und warten auf die Rückkehr der Weibchen im 

Spätsommer, die Paarungszeit ist im Herbst. In Baden-Württemberg gilt der Große 

Abendsegler als „gefährdete wandernde Art“, die besonders zur Zugzeit im Frühjahr 

und Spätsommer/Herbst auftritt.  

 

Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

Im Untersuchungsgebiet wurde die Rauhautfledermaus vor allem im Bereich der 

hohen Baumreihe und der Platanengruppe registriert. Die Rauhautfledermaus gilt als 

typische Waldart, die in strukturreichen Landschaften mit einem hohen Wald- und 

Gewässeranteil vorkommt. Besiedelt werden Laub- und Kiefernwälder, wobei 

Auwaldgebiete in den Niederungen größerer Flüsse bevorzugt werden. Als Sommer- 

und Paarungsquartiere werden Spaltenverstecke an Bäumen bevorzugt, die meist im 

Wald oder an Waldrändern in Gewässernähe liegen. Die Paarung findet während 

des Durchzuges von Mitte Juli bis Anfang Oktober statt. Dazu besetzen die 

reviertreuen Männchen individuelle Paarungsquartiere. In der Roten Liste der 

Säugetiere Baden-Württembergs (Braun et al. 2003) wurde die Rauhautfledermaus 

als gefährtdete wandernde Art eingestuft. 
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Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

Im Untersuchungsgebiet wurde die Zwergfledermaus insbesondere im Bereich der 

hohen Baumreihe und der Platanengruppe intensiv jagend beobachtet und mit dem 

Detektor registriert. Zwergfledermäuse sind typische Gebäudefledermäuse, die in 

strukturreichen Landschaften, vor allem auch in Siedlungsbereichen als Kulturfolger 

vorkommen. Als Hauptjagdgebiete dienen Gewässer, Kleingehölze sowie 

aufgelockerte Laub- und Mischwälder. Im Siedlungsbereich werden parkartige 

Gehölzbestände sowie Straßenlaternen aufgesucht. Die Tiere jagen in 2-6 m Höhe 

im freien Luftraum oft entlang von Waldrändern, Hecken und Wegen. Die 

individuellen Jagdgebiete können bis zu 2,5 km um das Quartier liegen. Als 

Wochenstuben werden fast ausschließlich Spaltenverstecke an und in Gebäuden 

aufgesucht, insbesondere Hohlräume hinter Fensterläden, Rollladenkästen, 

Flachdächer und Wandverkleidungen. Baumquartiere sowie Nistkästen werden nur 

selten bewohnt, in der Regel nur von einzelnen Männchen. Die Zwergfledermaus 

wird in der Roten Liste der Säugetiere Baden-Württembergs (Braun et al. 2003) als 

gefährdet eingestuft.  

 

         

 
 
Abbildung 4: Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus); Foto: D. Nill (mit freundlicher Genehmigung) 
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Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 

Im Untersuchungsgebiet wurde die Mückenfledermaus insbesondere im Bereich der 

hohen Baumreihe und der Platanengruppe intensiv jagend beobachtet und mit dem 

Detektor registriert. Die Mückenfledermaus wurde erst vor wenigen Jahren als neue 

Art entdeckt. Gemeinsam mit der ähnlichen Zwergfledermaus ist sie die kleinste 

europäische Fledermausart. Da seit der Anerkennung des Artstatus erst wenige 

Jahre vergangen sind, ist das Wissen über die Ökologie und die Verbreitung der Art 

sehr lückenhaft. Nach derzeitigen Kenntnisstand besiedelt die Mückenfledermaus 

gewässerreiche Waldgebiete sowie baum- und strauchreiche Parklandschaften mit 

alten Baumbeständen und Wasserflächen. In Baden-Württemberg gehören 

naturnahe Auenlandschaften der großen Flüsse zu den bevorzugten Lebensräumen 

(Häussler & Braun 2003). Die Nutzung von Wochenstuben scheint der 

Quartiernutzung von Zwergfledermäusen zu entsprechen. Bevorzugt werden 

Spaltenquartiere an und in Gebäuden, wie Fassadenverkleidungen, Fensterläden 

oder Mauerhohlräume. Im Gegensatz zur Zwergfledermaus finden sich 

Mückenfledermäuse regelmäßig auch in Baumhöhlen und Nistkästen, die sie 

vermutlich als Balzquartiere nutzen. 

 

Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus) 

Für das Untersuchungsgebiet liegt eine Lautaufnahme vor, die vermutlich von einer 

über das Gebiet fliegenden Zweifarbfledermaus stammt. Da Zweifarbfledermäuse  

meist in großen Höhen zwischen 10-40m fliegen und aufgrund der Dunkelheit selten 

beobachtet werden können, ist eine sichere Bestimmung oft nicht möglich, zumal ihre 

Rufe denen anderer Arten sehr ähnlich sein können. Die Zweifarbfledermaus ist eine 

ursprünglich felsbewohnende Art, als Kulturfolger bewohnt sie ersatzweise auch 

Gebäude. Jagdgebiete sind strukturreiche Landschaften mit Grünlandflächen und 

einem hohen Wald- und Gewässeranteil im Siedlungs- und siedlungsnahen Bereich. 

In Baden-Württemberg ist derzeit kein Wochenstubenquartier gemeldet. Männchen 

halten sich im Sommer auch in den Überwinterungs- und Durchzugsgebieten auf, wo 

sie oftmals sehr hohe Gebäude (z.B. Hochhäuser in Innenstädten) als Balz- und 

Winterquartiere nutzen. 
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5 Wirkungsprognosen 

 

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren ausgeführt, die sich aus dem geplanten 

Vorhaben ergeben und in der Regel Beeinträchtigungen und Störungen der 

europarechtlich geschützten Arten verursachen können. Dabei ist zwischen bau-, 

anlage- und betriebsbedingten Wirkungen zu unterscheiden. 

 

5.1 Baubedingte Wirkungen  

 

Verbot nach § 42 (1) 1 BNatSchG 

Es ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders  geschützten Arten 

nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre 

Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu b eschädigen oder zu 

zerstören.  

 

 

Wirkungsprognose 

Im Vorhabensbereich sind keine Fledermaus-Quartiere vorhanden und auch nicht zu 

erwarten, so dass durch die geplante Flächeninanspruchnahme während der 

Bauausführung keine Tiere verletzt oder getötet werden. Akustische und visuelle 

Wirkfaktoren sowie immissionsbedingte Störreize sind nicht erkennbar und können 

ausgeschlossen werden. 

 

Die Verbotstatbestände des § 42 (1) 1 BNatSchG werd en nicht erfüllt. 

 

 

5.2 Anlagebedingte Wirkungen  

 

Verbot nach § 42 (1) 3 BNatSchG 

Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten d er wild lebenden Tiere der 

besonders geschützten Arten aus der Natur zu entneh men, zu beschädigen 

oder zu zerstören.  

 

Wirkungsprognose 
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Anlagebedingte Wirkfaktoren bestehen nicht, da im gesamten Bereich des geplanten 

Baugebietes weder Wochenstuben (Fortpflanzungsstätten) noch Ruhestätten 

(Einzelquartiere, Winterquartiere) vorhanden sind. 

 

Die Verbotstatbestände des § 42 (1) 3 BNatSchG werd en nicht erfüllt.  

 

 

5.3 Betriebsbedingte Wirkungen  

 

§ 42 (1) 2 BNatSchG 

Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng gesc hützten Arten und der 

europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs- , Aufzucht-, Mauser-, 

Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu s tören; eine erhebliche 

Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der 

lokalen Population einer Art verschlechtert.  

 

Wirkungsprognose 

Störungen von Wochenstuben (Fortpflanzungsstätten) oder anderen Fledermaus-

Quartieren (Ruhestätten) sind nicht zu erwarten, da hierfür keine Hinweise vorliegen. 

Der Vorhabensbereich wird von der Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) und 

der Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) insbesondere im Bereich der hohen 

Baumreihe vorübergehend intensiv als Jagdhabitat genutzt. Die Aktivität beschränkte 

sich an allen Terminen auf maximal eine halbe Stunde, anschließend zogen die Tiere 

weiter in andere Jagdhabitate (am Bodenseeufer, Schweizer Seite). Nahrungsflächen 

fallen als solche nicht oder zumindest nicht unmittelbar unter den Verbotstatbestand 

des § 42 Abs. 1 Nr. 2 sofern es sich nicht um wesentliche Nahrungsflächen handelt, 

deren Verlust eine erhebliche Beeinträchtigung des Fortpflanzungserfolges nach sich 

zieht und zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes führt. Im vorliegenden Fall 

stehen den genannten Fledermausarten noch ausreichend weitere Nahrungsflächen 

im unmittelbar angrenzenden Gebiet auf Schweizer Seite zur Verfügung. 

 

Die Verbotstatbestände des § 42 (1) 2 BNatSchG werd en nicht erfüllt.  
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6 Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
 
6.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung 
 

Für Fledermäuse sind keine Maßnahmen zur Vermeidung oder Minderung 

erforderlich. 

 
6.2 Maßnahmen zum vorgezogenen Funktionsausgleich 
 

Für Fledermäuse sind keine Maßnahmen zum vorgezogenen Funktionsausgleich 

erforderlich. 
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